
leisten, j eder Dritte einen anderen Dienst machen
und j eder Zweite sogar keinen Dienst mehr leisten .

D er Versuch de s Ge setzgeb ers , sich mit Hilfe
geänderter Tauglichkeits- und Freistellungsrege-
lungen einem »gerechteren« Einb erufungsverfah-
ren zu nähern, ist ge scheitert. Die Untersuchung
be stätigt, was »der M ann auf der Straße« schon
längst fe stge stellt hat : Wenn von üb er 4 3 0 . 0 0 0 Män-
nern eines Jahrgangs weniger als 60 . 0 0 0 für den
Wehrdienst gebraucht werden, lässt sich das nicht
gerecht organisieren .

Peter To biassen ist Geschäftsführer der Zen tral-
stelle KDV. Der h ier veröffen tlich te Text ist die
(vo m A u tor selbst angefertigte) Kurzfassung einer
umfa ngreicheren Studie, die im Okto ber ersch ie-
nen ist. Die a usführliche Fassung ist im In ternet
a ufden Seiten der Zen tralstelle KDV abrufbar un-
ter der Adresse: www. zen tralstelle-kdv. de/wehrge-
rech tigkeit-2005. h tm; als Brosch üre (32 Seiten) ist
die Studie zum Preis vo n 5, 85 Euro (inkl. Porto) zu
bestellen bei der Zen tralstelle KDV, Sielstraße 40,
26345 Bockhorn.

Ulrich Finckh

Die Problematik der Wehrpflicht
Ein Memorandum

Die Wehrpflicht bleibt umstritten, auch
wenn die neue »Große Ko alition der Wehr-
pflichtbefürworter« an ihr festhalten will. Ei-
ne Rechtfertigung für die Zwangsverpflich-
tung gibt es sp ätestens j etzt nicht mehr,
schon die eklatante »Wehrungerechtigkeit«
müsste zur sofortigen Aufhebung der Wehr-
pflicht führen (siehe den vorhergehenden
Beitrag von Peter Tobiassen) . In einem Me-
morandum fasst Ulrich Finckh die Gründe
zusammen, die aus einer systemimmanenten
Sicht gegen die Wehrpflicht sprechen.

eit Jahren wird üb er die Wehrpflicht ge-
stritten . E s geht dab ei einerseits um die feh-

lende Wehrgerechtigkeit, die Frage der Ko sten und
den Zweifel an der Notwendigkeit, andererseits um
die Verbindung zur demokratischen Gesellschaft,
um die b ewährte Praxis und um die Chance , mit ih-
rer Hilfe Zeit- und B erufssoldaten zu gewinnen .
Viele Argumente werden vorgebracht und von an-
deren b estritten . Die kleinen Fraktionen de s Bun-
destage s sind gegen die Wehrpflicht, die Unions-
fraktion ist mit großer Mehrheit dafür, die SPD teils
dafür, teils dagegen, ab er in der großen Ko alition
hat sie der B eib ehaltung zuge stimmt. D ass die Bun-
deswehr ihr 5 0-j ährige s B e stehen gefeiert hat, ist
ein guter Anlass , der Streitfrage genauer nachzuge-
hen .

Entstehung

Ab 1 9 5 5 wurde die Bundeswehr, von Adenauer
schon länger geplant, gegen erhebliche Widerstän-
de aufgestellt, um im Kalten Krieg die we stliche Sei-
te zu stärken und gleichzeitig für die im Brenn-

punkt der Konfrontation liegende Bundesrepublik
mehr Sicherheit und mehr Mitsprachemöglichkei-
ten zu organisieren . Angesichts der gewaltigen Ar-
meen der Sowj etunion und ihrer Verbündeten
wurde eine starke deutsche Bundeswehr mit
5 0 0 . 0 0 0 Soldaten vorge sehen . Durch eine Ände-
rung des Grundge setzes wurde geregelt, dass
Streitkräfte zur Verteidigung aufge stellt werden
und dass dafür eine Wehr- und Ersatzdienstpflicht
durch einfache s Ge setz eingeführt werden kann .
Zunächst wurden die Kader aufgeb aut, die weitge-
hend au s Offizieren und Unteroffizieren der deut-
schen Wehrmacht gebildet und mit mehr o der we-
niger Freiwilligen verstärkt wurden . Erst ab 1 9 6 1
b emühte man sich mit Einberufungen in großer
Zahl um den vorge sehenen Umfang, der allerdings
nie ganz erreicht wurde . Im Blick auf die vielen Ein-
b erufungen wurde 1 9 61 auch mit dem Zivilen Er-
satzdienst b egonnen, um Kriegsdienstverweigerer
ebenfalls mit einem Dienst zu b elasten und ihnen
keinen Anreiz durch fehlende Dienstmöglichkei-
ten zu geben .

Tradition

Ihre Tradition führte die Bunde swehr auf die
preußische Armee zurück. Die Ernennung der ers-
ten Offiziere am 2 0 0 . Geburtstag de s preußischen
Heeresreformers und Generalfeldmarschalls von
Scharnhorst, dem 1 2 . Novemb er 1 9 5 5 , knüpfte an
die se Militärtradition an . Gesagt wird gern, dass da-
mit an die freiheitlichen Traditionen der preußi-
schen Reformer angeknüpft wird . Die Heeresre-
form war ohne Zweifel Grundlage für die militäri-
schen Leistungen in den B efreiungskriegen gegen
Napoleon . Sie brachte wichtige Umstellungen vom
Standes- und Anciennitätsprinzip der alten Armee ,
die kläglich versagt hatte , zu einem Leistungssys-
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de auch diskutiert. Ab er die Vereidigung auf die
Verfassung wäre möglich gewesen, doch wollten
das die Militärs nicht, wie sich in der Weimarer Re-
publik gezeigt hatte .

D er Ausweg, dass Soldaten gelob en, der Bunde s-
republik D eutschland treu zu dienen und Recht
und Freiheit de s deutschen Volkes tapfer zu vertei-
digen, ließ nationalistische D eutungen zu und tat
nur so , als sei der Rechtsstaat mit dem Grundge setz
gemeint. Recht und Freiheit eine s Volkes sind j e-
do ch etwas andere s als seine staatliche Verfassung.
Zu Recht gilt das Grundgesetz für die ge samte B e-
völkerung, auch die dänischen, friesischen, sorbi-
schen und anderen Minderheiten . E s garantiert
eb enso die Menschenrechte der hier leb enden Au s-
länder und enthält nicht zuletzt die Verpflichtung
auf Völkerrecht und Frieden .

D er demokratische B eginn war allerdings, das
darf man nicht üb ersehen, erschwert. M an mu sste
auf Soldaten der Wehrmacht zurückgreifen und
war damit auf sie angewie sen . Für führende Po si-
tionen wurden sie zwar von einem Gutachterau s-
schuss üb erprüft, ab er nur wenige wurden abge-
wiesen o der zogen ihre B ewerbungen zurück. In
der Öffentlichkeit gab e s selb st an diesen wenigen
Abweisungen Kritik.

D er Einfluss der Soldatenverb ände und der für
sie weithin das Wort führenden Generäle war so
stark, dass sich Bundeskanzler Adenauer und US-
Präsident Eisenhower veranlasst sahen, Ehrener-
klärungen abzugeb en, wonach die Wehrmacht
nicht für die NS-Verbrechen verantwortlich war.
No ch klarer formulierte es der erste Verteidigungs-
minister Blank, der davon sprach, dass die Wehr-
macht saub er gewe sen und nur politisch miss-
braucht worden sei .

Die se Persilscheine waren die Vorau ssetzung
für das Mitmachen der alten Soldaten . Merkwürdi-
ger Weise spielte es keine Rolle , dass nach dem Ge-
setz üb er das B erufsb eamtentum in der NS-Zeit nie-
mand mehr zum Offizier b efördert werden durfte ,
dem seine Vorge setzten nicht b e scheinigten, dass
er ein guter Nationalsozialist sei . Wie sehr die
Wehrmacht, vor allem die militärische Führung, in
die Verbrechen Hitlers involviert war, kam erst
Jahrzehnte sp äter im Zuge der umstrittenen Wehr-
machtausstellung zu Tage . Um rasch die Bunde s-
wehr aufb auen zu können, wollte man e s zunächst
lieb er nicht zu genau wissen .

Nach den umstrittenen Anfängen ist es der Bun-
de swehr inzwischen weitgehend gelungen, Rück-
fälle in NS-Traditionen in Namen von Kasernen
und Kriegsschiffen, in Traditionsecken mancher
Einheiten und bei Treffen mit Traditionsverb än-
den zu beenden . Allerdings gab es darum
manchmal no ch nach Jahrzehnten heftige Ausein-
andersetzungen .

Heute ist die Bunde swehr eine vom Parlament
kontrollierte und von der Bunde sregierung poli-
tisch geführte Armee , von der man hö chstens als

tem und öffnete militärische Laufb ahnen, die bis-
her dem Adel vorbehalten waren, für das gebildete
Bürgertum . Sie üb ernahm die Wehrpflicht nach
dem Vorbild der franzö sischen M assenheere .

Einen gewissen Anteil an den Reformen hatte
sie also . Ab er Freiheit war b ei dieser Reform zu-
nächst die B efreiung von der franzö sischen Herr-
schaft. Ob der Rückgriff auf diese preußische Tra-
dition speziell an den Aspekt der B efreiung von B e-
satzung und fremder Herrschaft erinnern sollte , ist
nicht festzustellen . Wenn e s angedacht war, dann
nur heimlich .

Obwohl zu den preußischen Reformen auch de-
mokratische gehörten, die freilich zu erheblichen
Teilen nur verspro chen und sp äter widerrufen
o der sonst zurückgenommen wurden, ist von der
Heere sreform zu sagen : Ein Weg in eine freiheitli-
che o der gar demokratische Gesellschaft war sie
nicht. Die Armee blieb ausschließlich dem B efehl
de s Monarchen unterstellt. E s gab keine p arlamen-
tarische Mitwirkung o der Kontrolle . D aran änder-
te sich üb er 1 0 0 Jahre bis zum Ende des Ersten Welt-
kriegs nichts .

Die reformierte Armee scho ss 1 84 8/49 die de-
mokratische B ewegung zu sammen, woran die
D enkmäler für den »b adischen Feldzug« in Pots-
dam no ch heute erinnern . Sie führte 1 8 64 , 1 8 66
und 1 870/7 1 die Kriege Bismarcks und Anfang des
2 0 . Jahrhunderts die Kolonialkriege . Sie war Instru-
ment des Griffs nach der Weltmacht 1 9 1 4 .

Im Rückblick ist e s schwer verständlich, wie
man gerade an die se preußische Armee anknüpfen
konnte .

Vielleicht war es der Gegensatz zur DDR, die
üb erraschend nationale Gefühle entdeckt und für
ihre NVA die B efreiungskriege und deren militäri-
sche Führer auf den Schild gehob en hatte , der man
diese Tradition ab er nicht allein üb erlassen wollte .
Vielleicht war es auch mehr ein Versuch, die massi-
ven B edenken der Soldatenverb ände durch den
Rückgriff auf eine militärisch unangefo chtene Per-
son und Tradition aufzufangen . Jedenfalls war die-
ser Rückgriff auf monarchische Zeiten kein siche-
rer Start in eine demokratische Gesellschaft. D as
Ankommen in der D emokratie blieb Aufgab e der
neuen Armee , die sich damit no ch lange schwer
tun sollte .

Allerdings muss man zugeb en : Eine Anknüp-
fung an die demokratische B ewegung von 1 8 47-49
hätte für die nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
wünschte Bunde swehr erhebliche Probleme ge-
bracht.

Schon in den Offenburger Forderungen des Vol-
kes vom 1 2 . Septemb er 1 847 wurden nämlich die
»B eeidigung der Armee auf die Verfassung« und die
Ab schaffung des stehenden Heeres verlangt. Zwar
war angesichts der technischen Entwicklung eine
allgemeine Volksb ewaffnung hö chstens no ch teil-
weise durch ein Milizsystem neb en länger dienen-
den Kadern (wie in der Schweiz) denkb ar und wur-
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historische Reminiszenz sagen kann, dass sie ein
Kind des Kalten Kriege s und ein Enkel der Wehr-
macht ist.

Zu dieser Eindämmung falscher Traditionen ha-
ben sicher die Zu sammenarb eit in der NATO , die
Bildungsanforderungen an Offiziere , die nach und
nach kritischer werdenden Traditionserlasse und
die B egleitung durch die Presse und die gesamte
Gesellschaft eb enso beigetragen wie die Regelun-
gen der Inneren Führung und manche Gerichtsur-
teile . Auch von der Bundeswehr unterhaltene wis-
senschaftliche Institute hab en zu wichtigen Er-
kenntnissen geholfen, insb e sondere das Sozialwis-
senschaftliche Institut und das Militärgeschichtli-
che Forschungsamt.

Hinzu kommt: Obwohl die Militärseelsorge der
beiden großen Kirchen selb st stark von schon in
der Wehrmacht tätigen Geistlichen und Offizieren
geprägt wurde , hat sie eb enfalls manche nützliche
Diskussion angestoßen und im leb enskundlichen
Unterricht geholfen, die Bundeswehr in die demo-
kratische Gesellschaft einzugliedern .

Zur Verharmlo sung der Vergangenheit de s deut-
schen Militärs gehörte − und das wird oft üb erse-
hen − schließlich die wegen de s angestrebten Um-
fange s notwendige Entscheidung für die Wehr-
pflichtarmee . Wenn das Grundgesetz eine Wehr-
pflicht ermöglicht, ist Militärdienst etwas in einer
D emokratie Normale s . Wer in der NS-Zeit Soldat
war, konnte sich fortan darauf b erufen . D as entlas-
tete ungeheuer und schob alle Schuld an den Ver-
brechen auf die politische Führung, sowie auf die
S S und andere politische Einheiten . Soldaten hat-
ten j a nur − und das gilt demnach als normal − zu ge-
horchen .

Selb st für die verantwortlichen Generäle wurde
die se Pflicht zum Gehorsam in Anspruch genom-
men . D ass einige von ihnen am 2 0 . Juli 1 9 4 4 putsch-
ten, war damit eigentlich schwer zu vereinb aren,
wurde ab er nach einiger Zeit sogar als weitere s Ar-
gument für die angeblich saub ere Wehrmacht in
Anspruch genommen . E s ist bis heute nicht klar, ob
die B etonung der Wehrpflicht nicht b ei manchen
B efürwortern immer no ch ähnliche Gründe der
Entlastung von Verantwortung und Vergangenheit
hat, obwohl längst international gilt, dass j eder ein-
zelne Soldat für sein Handeln verantwortlich ist.
Verbrechen sind auch in Uniform strafb ar.

Wehrpflicht bis 1990

Die im Kalten Krieg von der NATO und für die
NATO als notwenig erachtete große Armee hatte
immer wieder Probleme mit ihrem Umfang. Fehl-
ten Rekruten, wurde die Dienstzeit erhöht, waren
die Jahrgänge so groß, dass nicht alle Wehrpflichti-
gen gebraucht wurden, korrigierte man entgegen-
gesetzt, verkürzte die Dienstzeit und versuchte zeit-
weise sogar, nicht sofort Einb erufene sp äter zum
Ausgleich schwächerer Jahrgänge heranzuziehen .

D as Ziel war stets, den vorge sehenen Umfang etwa
gleich zu halten .

D afür wurden auch andere Korrekturen vorge-
nommen . So schwankten bei den Musterungen die
Ergebnisse , wer für »wehrdienstfähig« und wer für
»nicht wehrdienstfähig« eingestuft wurde . Ob die
Ergebnisse durch Erlasse oder nur durch das Wis-
sen der Ärzte üb er zu viele o der zu wenige Wehr-
pflichtige beeinflusst wurden, wenn sie mal mehr,
mal weniger tauglich schrieb en, ist schwer zu sa-
gen . Wahrscheinlich gab e s alles , mal offen, wenn
die für die Tauglichkeit maßgebliche Zentrale
Dienstvorschrift der Bunde swehr ZDV 4 6/ 1 geän-
dert wurde , mal nur üb er B e sprechungen, mal
mehr gefühlsmäßig .

Weitere Möglichkeiten, die Zahlen zu b eeinflus-
sen, waren die Wehrdienstausnahmen und die An-
erkennungen in den Verfahren der Kriegsdienst-
verweigerer, außerdem die Aufteilung der Armee
auf länger dienende Zeit- und B erufssoldaten, kür-
zer dienende Freiwillige (S aM [Solda t a uf Mo na-
te], sp äter FWDL [Freiwillig länger Wehrdienst
Leistender]) und Wehrpflichtige , die nur Grund-
wehrdienst leisteten .

Wegen der unterschiedlich starken Geburts-
j ahrgänge und der darau s abgeleiteten unter-
schiedlichen Dienstzeiten gab es natürlich Kritik.
D as ist ungerecht, dachten die , die längere Zeiten
abzuleisten hatten . Ab er die se Kritik lief ins Leere .
So wie für Steuern und Abgaben j edes Jahr die gera-
de geltenden Gesetze maßgeb end sind , so auch b ei
der Wehrpflicht.

Freilich durfte aus Gründen der Akzeptanz in
der B evölkerung die Zahl der nicht Einb erufenen
nicht zu groß werden . D e shalb wurden Kommis-
sionen zur Wehrstruktur von Seiten der Regierung
einge setzt. D er Bundestag hat vor allem darauf ge-
achtet, dass die B egründung für verlangte Ände-
rungen der Dienstzeiten auch stimmt. Als sich 1 9 9 0
herausstellte , dass eine verlangte Dienstzeitverlän-
gerung mit unrichtigen statistischen Angab en er-
wirkt worden war, musste diese zurück genommen
werden .

Im Wesentlichen konnten das Verteidigungsmi-
nisterium, seine Bürokratie und die Generäle ab er
ihre Planungen stets durchsetzen, bis sich 1 9 89/9 0
alle s änderte .

D as Ende des Kalten Krieges
− zuviel Wehrpflichtige

D er Zusammenbruch der Sowj etunion und die
praktische Auflö sung des Warschauer Paktes b een-
deten den Kalten Krieg. Jetzt standen auf einmal
viel weniger Truppen im O sten der NATO gegen-
über, manche bisher feindlichen Truppen wurden
sogar Verbündete und stärkten die westliche Seite ,
andere wurden nicht mehr als Gefahr angesehen .
Die Grenze der NATO wurde weit nach O sten ver-
schob en . Die große bisherige Bunde swehr wurde
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nicht mehr gebraucht. Im 2 + 4 - Vertrag verpflich-
tete sich die Bunde srepublik zudem, die Bunde s-
wehr zu verkleinern .

D er erste Schritt dazu war eine kürzere Dienst-
zeit der Grundwehrdienstleistenden . Gleichzeitig
wurde die NVA der DDR fast ganz abgewickelt.
Ab er für künftige Einb erufungen standen im grö-
ßer gewordenen D eutschland nun deutlich mehr
Wehrpflichtige zur Verfügung . Hinzu kamen j etzt
zahlreiche Aussiedler ins Land , deren Kinder die
Geburtsj ahrgänge verstärkten, und immer mehr
wurden auch frühere Gastarbeiter eingebürgert,
deren Söhne ebenfalls zusätzlich wehrpflichtig
wurden . Im Ergebnis gab e s von da an weit mehr
Wehrpflichtige , als no ch gebraucht wurden, so
dass der Ersatzdienst der Kriegsdienstverweigerer
auf einmal die Wehrpflicht stützen mu sste .

Seitdem ist die Wehrpflicht in der Diskussion,
weil es an Wehrgerechtigkeit mangelt. Die sen B e-
griff hatte das Bundesverfassungsgericht 1 978 ge-
prägt und nicht nur festgestellt, dass auch eine Frei-
willigenarmee zulässig ist. E s hatte vielmehr au s-
drücklich fe stgelegt, dass dann, wenn die Bunde s-
wehr von der Wehrpflicht Gebrauch macht, die se
unter der Herrschaft des Artikels 3 Grundge setz
(Gleichheit) steht. D em ab er entspricht die Einb e-
rufungspraxis derzeit nicht. Von ca. 4 4 0 . 0 0 0 jun-
gen Männern eine s Jahrganges wird j edes Jahr nur
no ch ein kleiner Teil gebraucht. Die Planung für
dasJahr 2 0 0 6 sieht vor, dass (ohne die Soldatinnen)

zum Grundwehrdienst (W 9) : 4 0 . 0 0 0 ,
zum freiwillig längeren Wehrdienst : 1 5 . 8 0 0 ,
als Zeit- und B erufssoldaten : 1 1 . 9 0 0
einberufen werden . Hinzu kommen natürlich

alle , die andere gesetzliche Dienste leisten, die auf
den Wehrdienst angerechnet werden . D as sind vor
allem anerkannte Kriegsdienstverweigerer, von
denen voraussichtlich

Zivildienst: 8 5 . 0 0 0 ,
FSJ o der FÖJ : 5 . 0 0 0 ,
andere Dienste im Ausland : 1 . 0 0 0
leisten .
Schließlich gibt es no ch andere gesetzliche

Dienste , vor allem als
Helfer im Katastrophenschutz : 1 0 . 0 0 0 ,
Polizist im Vollzugsdienst: 1 . 5 0 0 ,
zudem gibt es gesetzliche Dienstausnahmen,

die voraussichtlich
in Anspruch nehmen können : 2 . 5 0 0 .

Zählt man alle ge setzlich vorge sehenen Dienste
zusammen, ergibt das nur knapp 1 73 . 0 0 0 Wehr-
pflichtige , die der gesetzlichen Pflicht nachkom-
men oder von Ge setzes wegen freige stellt sind . Ih-
nen zuzurechnen sind alle , die nicht wehrdienst-
fähig sind . E s ist offensichtlich, dass das auf keinen
Fall die Differenz zu den ca. 4 4 0 . 0 0 0 Wehrpflichti-
gen ausfüllt. Die se Zahl ergibt sich au s den zur Ein-
b erufung anstehenden Jahrgängen . Früher nicht
einberufene Wehrpflichtige sind dabei nicht ein-

gerechnet, sondern nur die neu zur Einb erufung
anstehenden . Geht man für die B erechnung der
Tauglichen von der bisher langfristig üblichen Zahl
von ca. 1 5 Prozent nicht Wehrdienstfähigen aus,
wären von ca. 4 4 0 . 0 0 0 Wehrpflichtigen ca. 66 . 0 0 0
wegen fehlender Tauglichkeit nicht einb erufb ar.
1 73 . 0 0 0 + 66 . 0 0 0 ergibt 2 39 . 0 0 0 Wehrpflichtige
und nicht 4 4 0 . 0 0 0 . Üb er 2 0 0 . 0 0 0 bleiben übrig, für
die kein Dienst geplant ist.

In den vergangenen Jahren wurden zwei Versu-
che unternommen, die se Zahl zu verringern . Die
Zahl der im Jahr Gemusterten wurde mit 370 . 0 0 0
so niedrig angesetzt, dass ca. 70 . 0 0 0 Wehrpflichti-
ge nicht gemustert werden, also auch nicht einb e-
rufen werden konnten und einfach aus der weite-
ren Statistik heraus fielen . Von den Gemu sterten
wurden zuletzt 4 6 Prozent als nicht wehrdienst-
fähig einge stuft. D as war offensichtlich willkür-
lich, denn selb st als in früheren Jahren zu viele
Wehrpflichtige verfügb ar waren, erreichte die
(nach ob en manipulierte) Zahl der nicht Wehr-
dienstfähigen nie auch nur ein Viertel der Gemu s-
terten .

Die Zahlen b elegen, dass die von Karlsruhe als
Voraussetzung für eine Wehrpflicht geforderte
Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeb en ist. D as ist
auch das Hauptargument der kleinen Fraktionen
de s D eutschen Bunde stages gegen die Wehr-
pflicht. Theoretisch könnte man auf das Mittel
zurückgreifen, das früher b ei einem Üb erangeb ot
an Wehrpflichtigen angewandt wurde , eine Ver-
kürzung der Dienstzeit. D agegen wird ab er unwi-
derspro chen von Militärs und Militärpolitikern an-
geführt, dass eine weitere Verkürzung der Dienst-
zeit militärisch sinnlo s wäre und nicht in Frage
komme .

Begründungen für die Wehrpflicht auch
ohne Wehrgerechtigkeit

Trotz der Probleme mit der Wehrgerechtigkeit
gibt es weiterhin die Wehrpflicht. D as bedarf b e-
sonderer B egründung . Als b esonders wichtige
Gründe für die Wehrpflicht werden angeführt :

1 . Die Gewinnung länger dienender Freiwilliger
aus der Truppe .

2 . Die Verbindung der Bundeswehr mit der Ge-
sellschaft.

3 . Die Gefahr, dass eine Freiwilligenarmee zum
Staat im Staate wird und die D emokratie gefährdet.

4 . Die zu hohen Ko sten einer Freiwilligenarmee
nach Erfahrungen anderer Länder.

5 . Die b ewährte Praxis der Wehrpflichtarmee .
6 . Eine Wehrpflichtarmee verhindere Kriegs-

abenteuer.
7. Ohne die Wehrpflicht müsse man weitere

Standorte schließen .
8 . An der Wehrpflicht hänge auch der Zivil-

dienst, den man brauche .
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9 . Schließlich sei e s gut, wenn junge Männer ler-
nen, dass sie auch Pflichten hab en .

Diese B egründungen sind deshalb zu prüfen .

1 . Die Werbung freiwilliger Soldatinnen und Sol-
daten erfolgt bisher durch b e sondere Wehrdienst-
berater, Schrifttum und andere PR-Aktivitäten . Ein
Engp ass für die Einstellung Freiwilliger sind die An-
nahmestellen, deren Kap azität zu gering ist.
M anchmal wird sogar b erichtet, dass abgewiesene
B ewerb er gesagt b ekommen, sie könnten sich au s
dem Grundwehrdienst herau s erneut b ewerb en .
D as spricht dafür, dass es weniger an B ewerb ern
fehlt als viel mehr an der angemessenen Organisati-
on zum Umgang mit B ewerbungen . Außerdem ist
die Attraktivität der Bunde swehr nicht sehr ho ch .
Am b e sten schneiden die Offizierslaufb ahnen
durch das Angeb ot eines Studiums und die Unterof-
fizierslaufb ahnen durch b erufliche Angeb ote ab .
M annschaftslaufb ahnen sind weniger attraktiv.
Viel hängt de shalb davon ab , welche Angebote
über den militärischen Dienst hinaus gemacht wer-
den .

Vergleicht man die Vergütung von Soldaten und
Polizisten, merkt man, dass der Mangel an B ewer-
bern für einfache Laufb ahnen kein Wunder ist.

2 . Wie steht e s um die Verbindung zur Gesell-
schaft? Immer wieder b e schweren sich Soldaten
über zu geringes Ansehen . Die Wehrpflicht soll
dann helfen, die Verbindung zwischen der Bundes-
wehr und der Ge sellschaft zu verb e ssern . Nach al-
lem, was man an negativen Urteilen üb er die Bun-
deswehr hört, gehen die se vor allem auf die Bun-
deswehr selb st und die B erichte ehemaliger Solda-
ten zurück. Unkorrekte B ehandlung Untergeb e-
ner, Unfälle und negative B erichte üb er Vorge setz-
te wirken sich au s . D azu kommt natürlich die in-
haltliche Kritik aller, die Militär generell o der auch
nur die »Verteidigung am Hindukusch« ablehnen .
Die Reaktion auf Proteste ist nicht immer ge-
schickt, so dass manche B erichte darüb er weitere
negative Eindrücke vermitteln . D ass die mündli-
chen B erichte derj enigen, die auf Grund der Wehr-
pflicht Soldat werden mussten, hier helfen, ist zu
bezweifeln . Vor allem werden sie nicht helfen son-
dern das Gegenteil b ewirken, solange e s keine
Wehrgerechtigkeit gibt und die Einb erufenen sich
deshalb ungerecht b enachteiligt fühlen .

3 . Die Sorge , dass eine deutsche Armee zum
Staat im Staate werden könnte , kommt aus den Er-
fahrungen der Weimarer Republik und aus der Er-
innerung an die Sonderstellung de s Militärs in der
Kaiserzeit. Insofern scheint sie b erechtigt. Ihr ist
ab er institutionell auf doppelte Weise vorgeb eugt.
Die Bunde swehr untersteht nicht dem Bundesprä-
sidenten wie früher dem Monarchen o der
Reichspräsidenten, sondern der Regierung, im
Frieden dem Verteidigungsminister, im Krieg dem
Bunde skanzler. Sie ist also schon dadurch p arla-

mentarisch kontrolliert. Zusätzlich hat der Bundes-
tag zwei Instrumente zur Kontrolle der Armee , die
sich bisher als sehr wirksam erwiesen hab en : D en
Wehrbe auftragten und das Sonderrecht des Vertei-
digungsausschusses , als Untersuchungsausschuss
tätig zu werden . Außerdem sind die Rechte der ein-
zelnen Soldatinnen und Soldaten so geregelt, dass
sie nicht au s der demokratischen Ge sellschaft her-
au sfallen . Unser Land ist nicht darauf angewiesen,
dass die Wehrpflichtigen, also die untersten B e-
fehlsempfänger, die Bundeswehr kontrollieren .

4 . Häufig wird in Diskussionen über die Frage
der Wehrstruktur ge sagt, eine Freiwilligenarmee
sei zu teuer, das b ewie sen die Verbündeten, die von
der Wehrpflicht abgerückt seien . Hier ist zweierlei
zu sagen . Einmal hab en Wirtschaftsprofe ssoren
der Bunde swehruniversitäten in fachlichen Aufsät-
zen das Gegenteil vertreten . Obwohl die Professo-
ren e s durch die Nähe zur Armee und ihre ökono-
mische Fachkenntnis am b e sten wissen müssten,
widersprechen ihnen manche Militärpolitiker. An-
scheinend hängen die unterschiedlichen B erech-
nungen davon ab , welchen Umfang der Bundes-
wehr man annimmt. Geht man vom gleichen Um-
fang wie mit der Wehrpflicht aus , ist eine Armee
Freiwilliger, die länger im Dienst sind , natürlich
teurer, weil Freiwillige mehr als den Sold der Wehr-
pflichtigen erhalten . Geht man ab er von gleicher
Kampfkraft aus und b erücksichtig, wie viel weni-
ger Soldatinnen und Soldaten in einer Freiwilligen-
armee j eweils in der Au sbildung sind , kann man
mit einer wesentlich kleineren Bundeswehr rech-
nen und Geld sp aren . D ass außerdem der große
und teure App arat der Wehrverwaltung für die Er-
fassung, Musterung und Einb erufung der Wehr-
pflichtigen wegfällt, dürfte die Mehrko sten für
Werbung üb ertreffen und auch zu Ersp arnissen
führen .

Zum Verweis auf Verbündete und ihre Schwie-
rigkeiten nach dem Verzicht auf die Wehrpflicht ist
zu sagen, dass alle angelsächsischen Staaten au s
Gründen der individuellen Freiheit der Staatsbür-
ger und wegen ihrer demokratischen Traditionen
grundsätzlich im Frieden auf die Wehrpflicht ver-
zichten . Anders ist es in Staaten wie Frankreich,
B elgien oder den Niederlanden . In Frankreich und
B elgien war es so , dass anfangs versucht wurde ,
den Umfang der Streitkräfte b eizub ehalten und die
Soldaten nur wie wehrpflichtige Grundwehr-
dienstleistende zu b e solden . D as hat natürlich
nicht geklappt, denn wer sich für längere Zeit ver-
pflichten und das freiwillig tun soll, hat Anspruch
auf eine angeme ssene Vergütung und wehrt sich zu
Recht dagegen, unter Sozialhilfeniveau abzurut-
schen . Soldat kommt von Sold . In den Niederlan-
den scheint es dagegen keine Probleme gegeben zu
hab en .

B ei der Frage nach den Ko sten darf man nicht
nur den Sold der einen und das Gehalt der anderen
vergleichen und daraus schließen, dass Freiwillige
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das Vielfache ko sten . Die wichtigsten Ko sten von
Soldaten sind nämlich die Ko sten für Ausrüstung,
B ewaffnung, Unterkünfte , andere Liegenschaften,
soziale Ab sicherung etc . Die B esoldung ist nur ein
kleiner Teil der tatsächlichen Ko sten . D er Unter-
schied zwischen Freiwilligen und Wehrpflichtigen
ist deshalb viel kleiner als b eim Blick auf die B esol-
dung meist vermutet wird .

B erechtigt ist allerdings die Sorge , dass für
Mannschaftslaufb ahnen sich vor allem Freiwillige
melden, die nicht gerade Spitzenleistungen ver-
sprechen . D as ist die Erfahrung anderer Staaten,
die Freiwilligenarmeen hab en . Ab er in gewisser
Weise gibt e s das Problem schon j etzt. Während
von den Zivildienstleistenden ca. 60 Prozent eine
Hochschulreife haben, sind es unter den Soldaten
viel weniger. Die se B eob achtung rechtfertigt die
Wehrpflicht aber nicht, sondern ist eher ein
Grund , üb er die Angeb ote an die Freiwilligen nach-
zudenken .

5 . Wenn die anderen Argumente angezweifelt
werden, kommt regelmäßig der Hinweis , die Wehr-
pflichtarmee habe sich bewährt. An die sem S atz
stimmt fast nichts . Die Bunde swehr b esteht längst
ganz üb erwiegend aus Freiwilligen . Die wehr-
pflichtigen Grundwehrdienstleistenden (W 9)
sind in einer Armee von 2 5 0 . 0 0 0 Soldatinnen und
Soldaten nur no ch 3 0 . 0 0 0 , ein Achtel . Und von die-
sen ist wegen der kurzen Dienstzeit etwa die Hälfte
j eweils in Ausbildung o der im Urlaub . Nimmt man
die Freiwillig länger Dienenden (FWDL) hinzu , so
sind es in der Statistik 2 5 . 0 0 0 mehr, also immer
no ch nur 5 5 . 0 0 0 von 2 5 0 . 0 0 0 Soldatinnen und Sol-
daten, nicht einmal ein Viertel der Bundeswehr.
Wie e s mit der B ewährung der Wehrpflicht anson-
sten steht, kann man daran able sen, dass in die Au s-
landseinsätze keine Wehrpflichtigen sondern nur
Freiwillige entsandt werden . Und wenn an die Hil-
fe b ei Flutkatastrophen erinnert wird , kann man
nur antworten : Um S andsäcke zu schleppen, muss
man nicht schießen lernen .

6 . Vor allem in der SPD wird manchmal argu-
mentiert, die Wehrpflicht sei ein Schutz vor leicht-
fertigen Kriegen . Die ses Argument hat auf den er-
sten Blick viel für sich . Leider ist e s inzwischen
gleich doppelt widerlegt worden . D en Krieg gegen
das ehemalige Jugo slawien hat die Bunde srepublik
ohne Auftrag der Vereinten Nationen und auf
Grund falscher B egründungen mitgemacht. In
Afghanistan kämpfen KSK− Soldaten heimlich an
der Seite der US −Army, auch das ohne Auftrag der
Vereinten Nationen . In b eiden Kriegen wurden
und werden nur Freiwillige von der Bundeswehr
eingesetzt. Wenn üb erhaupt eine Struktur de s Mi-
litärs gegen Krieg hilft, dann scheint das b egrenzte
Personal der Freiwilligenarmee wirksamer zu sein .

Jedenfalls wird seit einiger Zeit b erichtet, dass die
USA und Großbritannien Probleme b ei der Wer-
bung von Freiwilligen hab en, weil der völker-
rechtswidrige Krieg gegen den Irak die B ereit-

schaft, Soldat zu werden, b eeinträchtigt. D arauf
muss die politische Führung offenb ar mehr Rück-
sicht nehmen als auf die Öffentlichkeit. Als Argu-
ment für eine Wehrpflichtarmee ist die Vermu-
tung, sie biete eine höhere Schwelle gegen leicht-
fertige Kriegseinsätze , j edenfalls nicht geeignet.

7. Eher als Lokalpolitik verständlich ist das Argu-
ment, b ei einer weiteren Verkleinerung der Bun-
de swehr müssten weitere Standorte ge schlo ssen
werden . Sicher gibt j eder Bundeswehrstandort ei-
nigen Leuten Arb eit. D as gilt für einige Ge schäfte ,
für Reinigungskräfte , für Imbisse , für Tankstellen,
in gewissem Umfang vielleicht auch für Verkehrs-
b etriebe und andere . Ab er gleichzeitig ist j eder
Standort eine B elastung für den zivilen B ereich
durch Lärm, B e schädigung von Straßen, B ehinde-
rungen de s Verkehrs und ähnliche s . Und im Übri-
gen ist die Bundeswehr schon teuer genug, sie
kann sich nicht auch no ch an lokaler Wirtschafts-
förderung b eteiligen . Wo bisher Standorte ge-
schlo ssen wurden, hat e s unterschiedliche Folgen
gehabt. M anche Orte sind aufgeblüht, andere hat-
ten Schwierigkeiten . Ihnen zu helfen, ist S ache der
Konversionspolitik. Schwieriger sind die Folgen
für die Soldaten und ihre Familien, wenn Standorte
ge schlo ssen werden . D as zwingt zu Umzügen o der
Wo chenendehen . D o ch wird solche Mobilität auch
immer häufiger in zivilen Dienstverhältnissen von
den Angestellten verlangt, ist also keine Sonderb e-
lastung. .

8 . D ass der Zivildienst von der Wehrpflicht ab-
hängt, ist zutreffend . Ab er der Zivildienst ist Ersatz
für den Wehrdienst und nicht ein selb ständiger
Dienst, der eine Pflicht rechtfertigt. Er ist einge-
richtet worden, um die Wehrpflicht zu stützen und
hat nur darin seine B egründung. In den vergange-
nen Jahren ist er wegen der veränderten Mu ste-
rungskriterien und der verkürzten Dienstzeit
schon etwa halbiert worden . D as ist ohne große
Probleme vor sich gegangen . Wer sich den Umfang
der sozialen Dienste ansieht, wird schnell feststel-
len wie gering der Anteil des Zivildienste s ist. D e s-
halb ist auch ein weiterer Verzicht auf Zivildienst-
leistende möglich. D ab ei darf man hinzufügen,
dass dort, wo das Schwierigkeiten macht, der Zivil-
dienst reguläre Arbeit verdrängt hat. D as ab er darf
von Gesetzes wegen und auch um der Klienten und
der sozialen B erufe willen nicht sein .

9 . Schließlich ist ein eher konservatives Argu-
ment für die Wehrpflicht, junge Menschen mü s-
sten lernen, dass sie auch Pflichten hab en . D as ist
schon wegen der allein Männer treffenden Wehr-
pflicht problematisch . E s ist auch schwer zu b e-
gründen, weil nur no ch etwa die Hälfte der jungen
Männer zum Wehr- o der Ersatzdienst herangezo-
gen wird . D eshalb gibt e s Vorschläge , eine allge-
meine Dienstpflicht einzuführen . Die würde aber
nicht nur gegen Artikel 1 2 Grundgesetz verstoßen,
sondern auch gegen wichtige D eutschland binden-
de internationale Menschenrechtskonventionen .
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Außerdem gäb e e s dafür weder sinnvolle Aufgaben
noch das nötige Geld . Vor allem aber lernen junge
Leute von klein auf, dass sie Pflichten haben, sob ald
sie nämlich in die Schule kommen .

Schließlich ist die Frage der Pflicht eine gegen-
seitige . Wenn der Staat, wie es j etzt die Ko alition
diskutiert, den wehrpflichtigen Soldaten und den
Zivildienstleistenden, die für neun Monate aus ih-
rer normalen Karriere herausgerissen werden,
nicht einmal mehr das Entlassungsgeld für den
Üb ergang zurück ins zivile Leb en zahlen kann o der
will, hat er kein Recht, den Zwang der Wehrpflicht
aufrecht zu erhalten .

Ergebnis

Üb erblickt man die angeführten Argumente ,
wird deutlich, dass sie nicht geeignet sind , die
Wehrpflicht trotz der eklatanten Ungleichheit b ei
der Heranziehung zum Wehr- o der Ersatzdienst zu
begründen . Offensichtlich ist die B egründung
nicht rational, sondern hängt an Gefühlen o der
Ideologien .

»E s war halt bisher so« und »das hat do ch funk-
tioniert« . B edenkt man aber, was der kleine für die
derzeitigen Aufgaben sowie so nicht einsetzb are
Anteil Wehrpflichtiger ko stet, ist schwer verständ-
lich, dass nüchterne Üb erlegungen anscheinend
keine Chance hab en . Vielleicht sollen einfach Stel-
len in der Bunde swehr- und Zivildienstverwaltung

erhalten bleib en, womöglich die Stellen derj eni-
gen, die in der Frage der Dienstpflicht b eraten?
D ass sie für das bisherige System sind , wäre kein
Wunder. Oder geht e s um ein p aar leitende Leute ,
die es in Ministerien und Ob erb ehörden zusätzlich
gibt? O der mö chte man im Bündnis möglichst
große Soldatenzahlen melden, um mehr Gewicht
zu hab en? Eine nachvollziehb are B egründung für
die Wehrpflicht ist bisher j edenfalls nicht auszuma-
chen, und eventuelle heimliche Gründe erfährt
man nicht. So bleib en die Ungerechtigkeit der feh-
lenden Wehrgerechtigkeit und die unzureichen-
den Argumente , mit denen sie trotzdem b egründet
wird , ein Grund , auch für die Bundesrepublik zu
fordern, dass an die Stelle der Pflicht zum Wehr-
o der Ersatzdienst Freiwilligkeit ge setzt wird , für
die Bunde swehr wie für alle sozialen, ökologischen
und Friedensdienste . Freiwilligkeit ab er kann man
fördern durch angemessene B ezahlung und an-
sprechende B edingungen für die Tätigkeit. Nicht
die Naturalleistung eines erzwungenen Dienste s
wie Frondienst im Mittelalter ist für unsere moder-
ne Welt angeme ssen sondern allein Freiwilligkeit.

Ulrich Finckh ist Pfarrer i. R. und Mitglied im
Versöh n ungsbund. Er war dreiJahrzeh n te Vorsit-
zender der Zen tralstelle KDV und Mitglied im Bei-
ra tfür den Zivildienst desjeweils zuständigen Mi-
n isteriums.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit sei-
nem Urteil vom 2 1 . 0 6. 2 0 0 5 (siehe Forum Pazi-

fismus 0 7; der Urteilstext ist im In ternet veröf-
fen tlich t un ter: www.forum-pazifismus. de/

bverwge-gewissensfreiheit. h tm) zu Recht in-
nerhalb und außerhalb der Bundeswehr er-
hebliche Diskussionen ausgelöst. Mit bisher
kaum gekannter Deutlichkeit hat das höchste
deutsche Verwaltungsgericht die Bedeutung
der Grundrechte, vor allem des Artikels 4
Grundgesetz, im militärischen Bereich her-
ausgearbeitet und zudem klare Worte zur völ-
kerrechtlichen Beurteilung des Irak-Krieges
gefunden. Die teilweise heftigen Reaktionen
auf die Entscheidung zeigen, dass die öffentli-
che Debatte über, auch und gerade im Zusam-

Günter Werner

Den »Massenschlaf des Gewissens«
verhindern helfen . . .
Zum Urteil des 2 . Wehrdienstsenats des Bundesverwaltungsgerichts
vom 2 1 . 0 6. 2 0 0 5

menhang mit der Bundeswehr, dringend not-
wendig ist.

Jürgen Rose hat sich in Forum Pazifismus
07 mit der Bedeutung des Urteils für die völ-
kerrechtliche Einordnung des Irak-Krieges
und den Konsequenzen für den einzelnen
Soldaten auseinandergesetzt.

Der folgende Beitrag befasst sich vor allem
mit den D arlegungen des Urteils zur Bedeu-
tung der Gewissensfreiheit im Allgemeinen,
vor allem aber zum Verhältnis der Grund-
rechte aus Art. 4 Abs . 1 und Abs . 3 GG sowie
mit dem Verhältnis des Grundrechts aus Art.
4 Abs . 1 GG zu der »verfassungsrechtlich ge-
troffenen Grundsatzentscheidung« für die
allgemeine Wehrpflicht.
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